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2(u bet t^urgouifrf)=frtnto=
itnleu SJialeriueiftemrfiiuum
iiutfl in Slrboit fpradfj $>r. D.
£)o!er, ©efretär beS Rentrât?
oetbanbeS fdjmeijerifcher
DJÎaletrin eifter, fpejieïï über

bie $ufion beS Stater* unb ©ipferoerbanbeS ber ©ctjmeij.
@r beantragte Sextegung ber bieSjäfjrigett ©eneratoer*

fantmtung nach Sarau ober Dtten, um ben melden
Koflegett ben Sefuct) ,;u erleichtern; bie Setfaitimlung
mar febod) einftimmig ber Snficht, bafj an grauenfelb
atS bem bieäjäfjrigen SexfanimtungSorte, feftgehatten
merben [ott in ber Meinung, bafj für bie nädtjfte ©eue*

ratoerfammlung bem SBunfctje ber Kotlegen ber fran*
jjöftf^en ©chroeij nachgelebt merben föntte. Seim Sor*
ftanb beS ©chmeijerifctjen StatexmeifteruerbanbeS ift gegen*

toärtig ein Sertrag mit bent fchmeijerifchen Lieferanten*
oerbanb in Seratung, monad) non biefent nur an St it-
gtieber beS fcfjmei^erifcfjen StateriueifteroexbanbeS äßare

geliefert merben fott, toährenb fid) bie Staler beS Ser*
banbeS oerpftid)ten, iljren £>auptbebarf beim Lieferanten*
oerbanbe ju beiden. Seim thurgauifchen Statcrmeifter*
oerbanb ift ein neuer StinimalpreiStarif in Kraft getreten.

2)er tautmiate antgaitifc^c ©atttermciftcuierbaub fjiett
testen (Sonntag in Harburg feine orbenttic^e ©eneral*

oerfatninlung ab. Sebft ©clebigung einer jat)treid)en
SraEtanbenlifie mürben folgenbe Seftfjtüffe gefafjt: ©er
feit 1. $uli 1907 beftefjenbe StinimalarbeitStarif fei
noct)maI§ ju reoibieren unb .für jebeS SOÎitgïieb obliga*
torifdh ju erflären unb eine Konoentionatftrafe oon 50
bis 150 gr. ftrenge ittne ju hatten; ber Serein fott ins
JpanbetSregifter eingetragen merben. ©er Sorftanb
tourbe für eine fernere SmtSbauer betätigt auS bett

Herren ©atttermeifter |jan3 £jciuptti=Sird)er, Küttigen,
Sräfibent; SB. ©piegetberg, Sarburg, Sijepräfibent ; $.
Saumann, ©ohn, Siftigen, Sfluar; £j. 9tof)r, Lenjburg,
Kaffier; K. Ottigec, SBitbegg, Seifiger,

Drflanifatiou ber ©peugtermeifter. ©onntag bett

l(i. Februar tagten in ber „Krone" itt ©olbbacf) bie

©pengternteifter beS ©mmeutalS unb ÇberaargauS
beljufS Konftituieruug eines SerufSoerbanbeS. Üeber

20 Sttmefenbe erttäxten ihren Seitritt. 3ur Sehanbtung
ber Statuten rourbe auf 22. SMrj 1908 eine Sexfantm*
(ung nach Surgborf angeorbnet.

Scrbanb frfjtocijer. ©pengtermeifter unb Stedjuwreu*
fabrifnntctt. ©ie Sextrauen8niänner*Sexfanitntiing beS

Serbar.beS fchmeijer. ©penijtermeifter unb Sled)marem
fabrifanteit unter bent Sorfttj beS $entratpräfibenten
©traumann itt Safet befjanbette bie $rage bet Umgeftat*
luttg ber ©tatuten int ©ittne ber meiteren geftigung unb
Konfotibieruttg beS SerbanbeS, foroie ben befinitioen Sn*
fchtuB an ben in ©rünbung begriffenen ßentratoexbanb
fchmeijerifcher Srbeitgeber*Drganifationen.
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der gesamten Meisterschaft

Direktion: Malter Senn-Holdinghanfen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr, 3.60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größere» Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Ä<>. Febvnar 1NO8.

WlànstMllh ' Wenn ein Ding geschehen,
WbMllsZtNlh. Selbst die Narre» eö verstehe»

gerbzMmzen.

An der thurgauisch-kanto-
nalcn Malermeistervcrsamin-
lung in Arbon sprach Dr. O.
Holer, Sekretär des Zentral?
Verbandes schweizerischer
Malermeister, speziell über

die Fusion des Maler- und Gipserverbandes der Schweiz.
Er beantragte Verlegung der diesjährigen Generalver-
sammlung nach Aarau oder Ölten, um den welschen

Kollegen den Besuch zu erleichtern; die Versammlung
war jedoch einstimmig der Ansicht, daß an Frauenfeld
als dem diesjährigen Versammlungsorte, festgehalten
werden soll in der Meinung, daß für die nächste Gene-

raloersammlung dem Wunsche der Kollegen der fran-
zösischen Schweiz nachgelebt werden könne. Beim Vor-
stand des Schweizerischen Malermeisterverbandes ist gegen-

wärtig ein Vertrag mit dem schweizerischen Lieferanten-
verband in Beratung, wonach von diesem nur an Mit-
glieder des schweizerischen Malermeisterverbandes Ware
geliefert werden soll, während sich die Maler des Ver-
bandes verpflichten, ihren Hauptbedarf beim Lieferanten-
verbände zu decken. Beim thurgauischen Malermeister-
verband ist ein neuer Minimalpreistarif in Kraft getreten.

Der kantvunle aargauische Suttlcrincistcrverband hielt
letzten Sonntag in Aarburg seine ordentliche General-

Versammlung ab. Nebst Erledigung einer zahlreichen
Traktandenliste wurden folgende Beschlüsse gefaßt: Der
seit 1. Juli 1907 bestehende Minimalarbeitstarif sei

nochmals zu revidieren und für jedes Mitglied obliga-
torisch zu erklären und eine Konventionalstrafe von "50
bis 150 Fr. strenge inne zu halten; der Verein soll ins
Handelsregister eingetragen werden. Der Vorstand
wurde für eine fernere Amtsdauer bestätigt aus den

Herren Sattlermeister Hans Häuptli-Bircher, Küttigen,
Präsident: W. Spiegelberg, Aarburg. Vizepräsident; D.
Baumann, Sohn, Villigen, Aktuar; H. Rohr, Lenzburg,
Kassier; K. Oltiger, Wildegg, Beisitzer.

Organisation der Spenglcrincistcr. Sonntag den
1<i. Februar tagten in der „Krone" in Goldbach die

Spenglermeister des Emmentals und Oberaargaus
behufs Konstituierung eines Berussoerbandes. Ueber
20 Anwesende erklärten ihren Beitritt. Zur Behandlung
der Statuten wurde auf 22. März 1908 eine Versamm-
lung nach Burgdorf angeordnet.

Verband schweizer. Spenglcrmeistcr und Blechwaren-
fabrikantcn. Die Vertrauensmänner-Versammlung des
Verbandes schweizer. Spemzlermeister und Blechwaren-
fabrikanten unter dem Vorsitz des Zentralpräsidenten F.
Straumann in Basel behandelte die Frage der Umgestal-
tung der Statuten im Sinne der weiteren Festigung und
Konsolidierung des Verbandes, sowie den definitiven An-
schluß an den in Gründung begriffenen Zentralverband
schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen.
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Sd)toeisetij(^cr atrOcitgetetUcrfirtiib. Dtacbbent in ben

wicbtigfien fcbweijerifdjen 3fribuftrien roäfjtenb ber teijten
gabre bie Arbeitgeber ftd; p Serbänben pfatnmenge»
fdjtoffen haben, um iïjre gemeinfamen gntereffen p tier»

folgen unb namentlich um ben Drgattifationen bet Ar»
better ein feftel ©efüge auf feiten ber Arbeitgeber ent--

gegenpftellen, finb nunmehr biefe Drganifationlbeftre»
bungett einen widjtigen ©djritt weiter gebieten. Sad)
langen Serbattblungen ift nämlich ein ©cbweijerifcber
Arbeitgeberoerbanb gegrünbet worben, ber bie befteben*
ben, bie wictjtigften gnbufirien repräfentierenbett Arbeit»
geberoerbänbe p einer einzigen Drganifatiott pfamtnen»
faßt. "3)ie Statuten finb feftgefteKt. ®er Seitritt cer=
fdjiebener Serbänbe bebarf nod) ber Satififation burd)
bie ©eneraloerfammlungen. An ber enbgiltigeu ©Ini»

guttg ift inbeffen nicht p jweifeln.
$er $aubtoerf& «üb ©etuerbetiemu ber ©tnbt Stöinter»

tfjut will' fid) p einem ©ewetbeoetbattb mit ©efretariat
umwanbeltt, um beut Sebürfnil nach einer Organifation
ber erftarften Serufloerbänbe ber §anbwetflmeifter p
entfprecfjen.

Kampf-Chronik.
3ur Aulfpemutg ber ©djreiner in 3«t'di erläßt ber

©djreinermeifteroerein 3»rid) an bie fîunbfb^aft folgenbe
©rflärung :

„9Ait oorte^ten SOtontag morgen ift bie ©nttaffung
(amtlicher Arbeiter bei ©cbreinermeifteroereinl auf bent

ißtat)e 3ürid) pr £atfad)e geworben. SCßir glauben el
betn tit. ifßubtifum fdjutbig p fein, ben Sactjoertjalt llar
ber Deffenttidjfeit oorptegen, umfome^r all bal „Solfl»
recht in feinen testen Stummern bie @efd)id)te p tter»
breben fud)t. — ®ie girma ©tlwanger unb SBurfter in
Al6ilrieben ftettte oor etwa .'S 2Bo<ben einen Arbeiter

Samenl Anton Sapacef ein. ®ie girma madjte nadj
einigen Sagen bie ©rfabrung, baß befagter ©ebreiner
etwal langfam arbeitete. Auf bie Sorftettung bin, er
muffe etwal fdjnetter arbeiten, wenn et ben erhofften
Sohn erbatten wolle, erwiberte Sapacef: „Sie finb ein
trauriger SAeifter, wenn ©ie nid^t gefeßen f^abett, baß
icb immer unb mehr arbeite all bie aubern." Auf bie
refpefttofe Semerfung f)itx würbe ber 2Aantt aulbepblt
unb entlaffen. 2)ie fÇotgc baoon war, baß fämtticfje
Arbeiter in Aulfiattb traten, um bie Söiebereinfietlung
gemaltfam p erzwingen. — gm fMeftiooertrag mit
ber ©ewerffebaft ift für alte ©treitigfeiten bal ftäbtifdje
©inigunglamt all enbgültige ©ntfdjeibunglinftanj oor»
gefeßen. S)ie 9Aeifierfd)aft bot fid) im Saufe ber festen
3eit fdjon einige 9Aate, wenn auch ungern, ben bepg»
lieben Sefcblüffen bei ©inigunglamtel gefügt.
uortiegenben gälte gelangte bie DAeifierfdjaft an bal
©tcibtifdje ©inigunglamt unter Serufung auf bal Ur=
teil oom 16. Member 1907, wonabb ilAaßregelungen
aulgefd)toffen finb, beoor bal ©inigunglamt feinen @nt=

fd)eib gefällt bat. — ®al ©inigunglamt entfebieb ant
3. gebruar 1908, baß oon ©eite' ber girma feine 9Aaß»
regetung vorliege, anberfeitl würbe aber bal Serbalten
ber ©ewerffebaft all oertraglwibrig bejeid)ttet. ®al
©inigunglamt bat gefprod^en, trotjbem würbe aber bie
Arbeit nid)t aufgenommen. ®ie Arbeiter würben bureb
eine 3aftbïtft «on ber SAeifterfcbaft auf ibr Serbatten
aufmerffgm gemacht unb erfüll, bie Arbeit aufpnebmen,
anfonft ber ©ebreinermeifieroerein p ©egenmaßregetit
greifen unb fidb mit feinem SAitgtiebe, ber girma @tb

wanger & ÏSurfter, fotibarifcb erftären muffe.

Stach oben erwähntem Sorgange blieb ber SAeifier»
febaft nichts anberl übrig, all enbltd) betn Serrorrilmul
ber Arbeiter entgegenptreten. 3Bir niüffen babitt ftreben,
einen Serirag p erbatten, welcher in 3"ïunft ©arantie
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Schweizerischer Arbeitgeberverband. siiachdem in den
wichtigsten schweizerischen Industrien während der letzten
Jahre die Arbeitgeber sich zu Verbänden znsnmmenge-
schlössen haben, um ihre gemeinsamen Interessen zu ver-
folgen und namentlich um den Organisationen der Ar-
bester ein festes Gefüge auf feiten der Arbeitgeber ent-
gegenzustellen, sind nunmehr diese Organisationsbestre-
bungen einen wichtigen Schritt weiter gediehen. Nach
langen Verhandlungen ist nämlich ein Schweizerischer
Arbeitgeberverband gegründet worden, der die bestehen-
den, die wichtigsten Industrien repräsentierenden Arbeit-
geberverbände zu einer einzigen Organisation zusammen-
faßt. Die Statuten sind festgestellt. Der Beitritt ver-
schiedener Verbände bedarf noch der Ratifikation durch
die Generalversammlungen. An der endgiltigen Eini-
gung ist indessen nicht zu zweifeln.

Der Handwerks- und Gewcrbevcrein der Stadt Winter-
lhur will' sich zu einem Gewerbeverband mit Sekretariat
umwandeln, um dem Bedürfnis nach einer Organisation
der erstarkten Berufsoerbände der Handwerksmeister zu
entsprechen.

Isampf-einoM.
Zur Aussperrung der Schreiner in Zürich erläßt der

Schreinermeisterverein Zürich an die Kundschaft folgende
Erklärung -

„Mit vorletzten Montag morgen ist die Entlassung
sämtlicher Arbeiter des Schreinermeistervereins auf dem

Platze Zürich zur Tatsache geworden. Wir glauben es

dem tit. Publikum schuldig zu sein, den Sachverhalt klar
der Oeffentlichkeit vorzulegen, umsomehr als das „Volks-
recht in seinen letzten Nummern die Geschichte zu ver-
drehen sucht. — Die Firma Ellwanger und Wurster in
Albisrieden stellte vor etwa 8 Wochen einen Arbeiter

Namens Anton Lapacek ein. Die Firma machte nach
einigen Tagen die Erfahrung, daß besagter Schreiner
etwas langsam arbeitete. Auf die Vorstellung hin, er
müsse etwas schneller arbeiten, wenn er den erhofften
Lohn erhalten wolle, erwiderte Lapacek: „Sie sind ein
trauriger Meister, wenn Sie nicht gesehen haben, daß
ich immer und mehr arbeite als die andern." Auf die
respektlose Bemerkung hin wurde der Mann ausbezahlt
und entlassen. Die Folge davon war, daß sämtliche
Arbeiter in Ausstand traten, um die Wiedereinstellung
gewaltsam zu erzwingen. — Im Kollektivvertrag mit
der Gewerkschaft ist für alle Streitigkeiten das städtische
Einigungsamt als endgültige Entscheidungsinstanz vor-
gesehen. Die Meisterschaft hat sich im Laufe der letzten

Zeit schon einige Male, wenn auch ungern, den bezüg-
lichen Beschlüssen des Einigungsamtes gefügt. In dem
vorliegenden Falle gelangte die Meisterschaft an das
Städtische Einigungsamt unter Berufung auf das Ur-
teil vom 16. Dezember 1967, wonach Maßregelungen
ausgeschlossen sind, bevor das Einigungsamt seinen Ent-
scheid gefällt hat. — Das Einigungsamt entschied am
6. Februar 1908, daß von Seite' der Firma keine Maß-
regelung vorliege, anderseits wurde aber das Verhalten
der Gewerkschaft als vertragswidrig bezeichnet. Das
Einigungsamt hat gesprochen, trotzdem wurde aber die
Arbeit nicht aufgenommen. Die Arbeiter wurden durch
eine Zuschrift von der Meisterschaft auf ihr Verhalten
aufmerksgm gemacht und ersucht, die Arbeit aufzunehmen,
ansonst der Schreinermeisterverein zu Gegenmaßregeln
greifen und sich mit seinem Mitgliede, der Firma Ell-
manger à, Wurster, solidarisch erklären müsse.

Nach oben erwähntem Vorgange blieb der Meister-
schast nichlv anders übrig, als endlich dem Terrorrismus
der Arbeiter entgegenzutreten. Wir müssen dahin streben,
einen Vertrag zu erhalten, welcher in Zukunft Garantie
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